
Bebauunjisplan Br. 3 


betr.: Gelände Hcrkcndell an der Icktener Straße 


hier: 	Festsetzunser. durch Text ge:näß $ 8 und 9 des 
Bundesbaugesetzes vom 23.6.60 (BGB~.I, S. 341) 
in ~erbindung mit $ 4 der ~rsten ~erordnung zur 
Durchführung des Bundesbaugesetzes von 29.11.60 
(GS.'NT. Ausgabe B, Nr. 48, S. 433 ff.) 

i ErschlieRung: 
! 

Die Ergänzungspläne mit Längen- und Querprofilen für die neueri 
I 

I Aufschließungsstraßen und die öffentliche Kanalisation sind als 

I 

... 
I X 
'. ,, 

I! ) 

1 I ' .'' 
einer Grundflschenzahl von höchstens 0,3 (für das Sparkssscngrui 
stück östlich der.Einmiindung der neuen Straße in die Icktener 
Straße 0,4und für das Grundstück der evgl. Kirchengeneinde norc 
östlich des :Tcndeplatzcs arn Fnde der Stichstraße ebenfalls mit 
0,4) und dcr Zahl der Vollgeschosse wie diese im Bebauungspkn -' 

I 	 einiytragen sind und hie~mit als zwingend festgesttzt werden. 

Die Grundflächen üer 2-geschosslgen baulichen Anlngcn auf dem 

Grundstück an der Icktener Straße einschließlich Garycn sind 

verbindlich festgesetzt. Im übrigen Plnnbereich ist die Überbau- 

bare Fläche durch Festsetzung von Gaulinien, aaugrenzcn und Be- 


,~., bauungstiefen bestirnt. Die l3au:viche betragen in geszriten Flan-:. , 
., ,, g~biet 4,00 n. 

W 

3augestaltung: 


Sei.d&n drei 2-geschossigen Vlohnhäusern 3n der Icktencr Straße 
sind Drempel und Dachq8fbauten unzu.lässig. Die Dachneigung ist 
flachgcneigt (30 - 35 ). 

Für die übrigen Einzelhi wser im Planbcreich wird das Steildach 
(46 - 52 ) festgesetzt. Die Dächer sind als Satteldächer auszu- 
bilden. Ein Ausbau der Dachgeschosse ist zulässig. Dachgauben 
sind zugelassen, soweit sie euf jeder Iiausseite insgesazit eine . .  
Länge von mehr als 1/3 der Hauslängenicht überschreiten. Bei 
allen WohngeSäuden darf die Iraufhöhc, von Oberkante Kellergs- 
schoßdecke an gemessen, bis Obarkante Regenrinne 3,00 m nicht 
überschreiten. 

Das Zweckgeb5iude für die Stadtsparkasse östlich der 'Einnündang 

der ncucn Straße in die Icktencr Straße ist eingeschossig nit., 

Flachdach auszuführen, 


Die in dem Bebauun splan neu ausgewiesenen öffentlichen Straßen und 

We e gelten gemäß 6 (5) Landesstraßengesetz mit der Verkehrsüber- 
a e als f ewidmet 	 Verfügung Landesbaubehörde Ruhr vom 

58.6.63, gz: I B 1 ettwig 3 ) .  

03/75

http:58.6.63


Die Kcllerdeckenobsrksinte darf bei allen Yohn&eb-äuden im Plan- 

bereich nicht höher als 0,4Orn,übe,r der natürlich vorhsn.denen 

höchsten Stelle' der. zqbcbaucnden Fläche liegen.. Dic Außenwände 

al,ler :Gebäude sind in- iiellen Farb.tönen zu verputzen. 


. . 

Bei .allen. lohngebäuden, bei denen die Streße hangwirts der Be-

bauung liegt (vbn dcr Icktencr Straße aus betrachtet die 2. und 

4. Bauztile)., sind Außengaragen unzulässig. Hier dürfen .~ . ..die 

Garngen nur in den .Kellern der Gcbäude untergebrach% werden. 


. . ~, 

In der westlichen Bauzeile sind die Garagen mit den Häusern fest. 

zu veibinden undiri nordöstlichen Bauwich und in' der 3. Bauzeile 

(Bauzeile unterhalb des7;iendeplstzes) im nördlichen Bauwich zu 

errichten. 


Im westlichen Teil des Plangebictes irn Bereich der drei 2-ge- 

schos.si.gen.':FJohnhäuser~.sind Einfriedigungen nicht zulässig. 


.., . . , .. . . 	 . . 

I n i  übrigen ~lanbereich sind nur 1,00 m hohe Einfriedigungen zu- 
lässig. Der Kinderspielplatz -im nordwestlichen Teil des Planbe- 
reiches ist mit einer 1,00 m hohen Einfriedigung und einer ebenso 
hohen lebenden Hecke zu begrenzen. 

, . .. , 

Vermerke : 

Dics~r ~ebauunnsol~.n' 
A 

ist gemäß ."6 2 (1 1 des Bundesbaunesetzes vom 
~~ 

23.: Juni 1960 (BGB 41 ) durch'~eschluI3 des Xates der 

Stadt Kettwig vorn 61 aufgestellt. 


Kettwig,. den-%&& 	 ., 

, . .... ,~ 

. . . . 

~ieser Bebauungs d Begrün ung h-it nach 
$ 2 (6) des Bund ni 60 (BGB1. I, S: 341) 
auf die Dsuer ei om i?. daz bi:s h.M.4962 
einschlieBlich zu jode:~manns öffentlich nusgelegkn., 


Kettwig, den 26.6&.1962 

uberprüft gemäß 5 1 ,  Abs. ~bs.:5,  des 3undcsbauge- 

setzes vom 23.6.60 und aen 19. 21 und 22 des Pr. Ge- 
*MjiC
setzes bctr. ~erbandsordnune 	 ,dlun~sverband Ruhrkohlcn- 
" 
bezirk von 5. 5. 1920/29. 7 1  1 9 2 5  	 .-

Durch diesen Bebauungsplan Nr. 3'"~erkendell" werden Verbzndsbe- 

lange nicht berührt. Eie gutachtliche 1iul3erung desVerbandaus- 

schusses zu diesem Plan liegt vor. 


.Essen, den 

Der Vcrbandsdircktor 


dcs Sicdlungsverb-indes Ruhrkohl~nb~e35rk 


Dieser Plkn 'iat gern& 10 des CBwidesbawe~etm Juni 1960 
(BGB1. I S. 341) durch den Rat der Stadt 
schloesen worden. 


I 

Dieser Bebau splan ist nach $ 11 des Bundesbaugesetses vom 
7 	 23. Juni 1960=YBGB1. I S. 341) mit Verfügung vom L8.6 .1963-1BA 

genehmigt worden. A2S.Y- (,K&&+ 3) 

1 * 	 Essen, den B . b . A q 6 5  

Die BekanntmachuBg gemiZB 5 12 des Bundesbaugeaetsee vom 
23. Juni 1960 (BG31. I S. 341) ist im Amtlichen Mitteilungs- 
blatt für den Landkreis Düsseldorf-Mettmann Xr.-/4L 
vom fg,&/r f463 ver6 

Dieser Plan liegt ab 


Kettwig, aentSLh7963 


Bürgermeister 


ItDie bauliche Xutzung des Plangebietes dient der allgemeinen 
Wohnbebauung. Iler Planbereich wird gemäß Verord-nung über die 
baudiche $Tutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom 
26.5.1962 - (BGB1. I. S. 429) als "8llgemeines Vlohngebietn fest- 
gesetzt. In dieseln allgemeinen Wohngebiet sind zulässig die in 
Plan eingezeichneten Bohnaebäude und Garagen. die einmzeich- 
neten ~nla.~en für kirchliche Zwecke, zulässig ist au--eise 




Dieser Plan hat gemäß $ 2, Abs. 6, des BBauG. vom 23. 6. 60 erneut 
in der Zeit vom 25. 4. 63 bis einschließlich 26. 5. 63 öffentlich 

I 
1 

gemäß 2 Absatz 6, Bundesbaugesetz zum 
Bebauungsplan Er. 3 -Herkendell, Icktener Straße -

ausgelegen. 

Kettwig, den 27. 5. 63 I Das freie Gelände nordwestlich der neuen Siedlung an der t:?ül- 

heimer Straße war nach dem Flächennutzungsplan der Stadt Kett- 

1 wig als landwirtschaftlich genutzte Fläche ausgewiesen. Dieses 

. :  

i 
Hanggelände grenzt im Südwesten an eine fertig ausgebaute Er- 
schließungsanlage, die auch mit einer öffentlichen ~anilisation 

(~rennsystem)versehen ist. Die Stadt Kettwig beabsichtigt seit 

Jahren, diese freie Fläche bis an die Grenze der ausgewiesenen 

Verbandsgrünfläche für eine reine Wohnbebauung in Anspruch zu 

nehmen. Städtebauliche Überlegungen des Rates der Stadt haben 

nunmehr zu dem Beschluß geführt, diese Fläche als Baugelände 

auszuweisen. Eine Ausdehnung der Wohnfläche nach Westen wird 

durch die Grenze der Verbandsgrünfläche und nach Norden durch 

die gemeinsame Grenze von ~erbands~rünfläche und ~andschafts- 

schutzgebiet verhindert. So bleibt ein Zu-sammenhang der Grün- 

1 flächen nordöstlich und südwestlich der Icktener Siedlung go- 
währleistet. 

Das vom Bebauungsplan erfasste Gebiet liegt in der Gemarkung 

Kettwig-Umstad, Flur 7. Der Bebauungsplan ist nach Kataster- 
unterlagen und örtlicher Aufnahme durch einen öffentlich bestell- 

ten Vermessungsingenieur ausgearbeitet worden. Der Planbereich 
, ' ist besonders kenntlich gemacht. 

I Das Gelände gehört einem ehemaligen Landwirt, der heute ein 
I anderes Gewerbe betl-eibt. Es wird also für diese Planungsmaß- 

I 
nalime kein landwirtschaftliches Gelände, auf dessen Nutzung der 

Grür?deigentürner wirtschaftlich angewiesen ist, in Anspruch ge- 
nommen. 
Im Planbereich wird eine reine Wohnbebauung zur Ausführung ge- 

langen. Eine ausreichend breite Erschließungsstraße schwingt in 

das gleichmäßig ansteigende Gelände hufeisenförmig hinein; ein 

angemessen breiter Wendeplatz am Ende der Stichstraße gestattet 

einen reibungslosen Verkehr. An der Südostseite des Planungsge- 

bietes ist ein Verbindungsweg vorgesehen, der dem Pußgängerver- 

kehr dient. 
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An der Nordecke des ?lanungsgebietgs ist ein, Kinderspielplatz 

. . 

abseits vom verkehr 'angeo&?,net. Durch die' vorgesehene Auftei- 	
Dieser Plan hat gemäß 5 2, Abs. 6, des BBauG. vom 23. 6. 60 

lbng wird folgendes erreicht: 	 erneut in der Zeit vom 25. 4. 63 bis einschließlich 26.5.63 

öffentlich ausgelegen. 


,, . 	 kommen drei An der Icktener Straße, im ~esten des ~lan~ebietes, 
. . 	 . , .  
2-geschossige .l:lietwohnhä~s~r 	 ~usrei-
. . :mit 16' WE; zur ~rrichtun~.. 	 Kettwig, den 27. -5. 63 
chendeGaragen sind im Viesten dieser Gebäude angeordnet. Im
! I  .. . , 

I ~! übrigen Teil des ?lanungsgebietes sind 20 Baugrundstücke a , , 

wiesen, auf denen je ein l-geschcssiges Einzelwohngebäude er 

- richtet wii-d.. Auf dem ersten Grundstück.,östlich der Einmünd 


I:.,.. 
. . der neuen Straße in die Icktener Straße wird &in l-geschoss 

'~iohngebäudeund im Vordergelände ein 1-geschossiges' Zweckge- 
bäude für die ~ t a d t s ~ a r k a s s e ~ r r i c h t ' e t .. Auf dem Grundstück nordp .. I .  


..  
östlich de,s Wendeplatzes wird 'die ekgl. Kircgengemeinde ~ettwigj 


i ' .  

C : . in ebenfalls' einieschossiger Bauweise ein ~fohnhaus mit ~emeindeo j  
,  
., 
i_' 

\ ., saal errichten. 	 I. 1 

I 	 I 
... , 1 	 Die der ~tadt aus der ~erwirklichun~ des Bebauwigsplanes vor-, 

, , 
! aussichtlich' entstehenden 'Rosten' sind überschlägi&, wie nach- 

stehend aufgeführt, ermittelt worden: 
- 8 

I Kosten für den Straßenbau .' 	 9.5.000,-- Uii 
\ .,. Kosten für die Entwässerung - .  

. . 
. . 

$,.  I kbwasseranlage - 36,000,--3% 
Kosten:für den Ausbau der ~hstell~lätze ' 3.000,-- Dbl 

,-

Kosten für den Ausbau und dieErrichtung 

des Kinderspielplatzes 8.000,-- 08 .O 

Gesamtkosten 	 142.000,-- 31 

,P\------------- dI. 

Dieser Bebauungspianentwurf mit Text und Begründung hat nach $ 2 

(6) .des ~undesbau~esetz@s auf
vom 23.6:.196:0 (BGB~,I 5.; 341 )  
die Dauer eines Pionats in der Zeit vom a(l. 9.1962 bis 2%I0.7961 


I 

! I 	 . . . , . : ,  einschlie.5lichzu. jedermanns öffentlich .ausgel,egen. 


Kettwig, den 026.044;f962 
. , .. . . 

L ' , Gehört zur Vfg. V., 28. 6.M 6 3  . .  
~ . r a n - n z s - +(&e&$ 3) 

t Essen, den 16%L 1 9 . 0  0 2  


